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RS OGH 1968/5/22 6Ob121/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1968

Norm

ABGB §935

Rechtssatz

Der Vermieter ist nicht verp4ichtet, den Mieter über die Bedeutung der im Mietvertrag enthaltenen Klausel zu

belehren, wonach der Mieter auf die Anfechtung des Mietvertrages wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren

Wertes verzichtet. Die Unterlassung dieser Rechtsbelehrung kann nicht als Arglist durch Stillschweigen beurteilt

werden.
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